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Vertriebsvertr�ge im Rechtsverkehr mit
Australien – eine vergleichende Analyse

Der Handelsverkehr mit Australien zeigt stark stei-
gende Tendenz. Der folgende Beitrag soll dem Leser
einen ersten Einblick vermitteln in die Unterschiede
zwischen deutschem und australischen Vertriebs-
recht. Ziel des Beitrags ist es, dem Praktiker Hilfe-
stellung bei der Beantwortung der im internationalen
Rechtsverkehr immer wichtigen Frage der Rechts-
wahl zu geben.

I. Einf�hrung

Im Zuge der Erschließung neuer M�rkte r�ckt Australien
immer mehr in den Fokus der deutschen und europ�ischen
Unternehmen. Australien verf�gt �ber eine funktionierende
Infrastruktur, ist politisch stabil und damit f�r Unternehmen
grunds�tzlich reizvoll. Letzteres zeigt sich insbesondere
auch darin, dass deutsche Unternehmen im Jahr 2008 Pro-
dukte nach Australien im Wert von insgesamt ca. 6,6 Mrd.
Euro exportierten – Tendenz steigend. W�hrend in Deutsch-
land die Bev�lkerung mehrheitlich in Klein- und mittelgro-
ßen St�dten lebt, wohnen in Australien �ber elf Millionen
und damit �ber die H�lfte der Einwohner verteilt auf f�nf
Wirtschaftszentren (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth,
Adelaide). Dem aufgrund der geographischen Distanz erfor-
derlichen h�heren Transportaufwand steht daher der Vorteil
der Zentralisierung gegen�ber, die den Vertrieb von Produk-
ten erleichtert. Bei der �berlegung, Produkte in Australien
zu vertreiben, stellt sich stets auch die Frage nach dem pas-
senden Vertriebssystem.

II. Aktuelle Rechtsfragen

1. Handelsvertreterausgleichsanspruch

a) Deutschland

Das deutsche Recht sieht in § 89b Abs. 1 HGB vor, dass bei
Beendigung des Handelsvertretervertrages dem Handelsver-
treter ein Ausgleichsanspruch dann zusteht, wenn der Unter-
nehmer durch neu geworbene Kunden bzw. durch eine we-
sentliche Erweiterung der Gesch�ftsverbindung bereits be-
stehender Kunden erhebliche Vorteile zieht und die Zahlung
eines Ausgleichs unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde,
insbesondere der dem Handelsvertreter aus Gesch�ften mit
diesen Kunden entgehenden Provisionen, der Billigkeit ent-
spricht.1 Der Anspruch aus § 89b Abs. 1 HGB ist – wie an-
dere Vorschriften des Handelsvertreterrechts ebenfalls – un-
ter im Einzelnen umstrittenen Voraussetzungen auch auf das
Vertragsh�ndler-2 oder Franchiseverh�ltnis3 entsprechend
anwendbar.

Im internationalen Rechtsverkehr ist in diesem Zusammen-
hang die Regelung des § 92c Abs. 1 HGB zu beachten, nach
der der Ausgleichsanspruch des Vertriebspartners dann aus-
geschlossen werden kann, wenn dieser f�r das ihn beauftra-
gende Unternehmen weder in einem Land der Europ�ischen
Union noch in einem Land des Europ�ischen Wirtschafts-

raumes t�tig wird.4 Dies gilt auch dann, wenn in dem Land,
in dem der Vertriebspartner eingesetzt wird, ebenfalls ein
dem Handelsvertreterausgleichsanspruch entsprechender
Anspruch zwingend vorgesehen ist.5 Wird daher ein deut-
scher oder australischer Vertriebspartner f�r ein deutsches
Unternehmen ausschließlich in Australien t�tig, so kann un-
ter Zugrundelegung deutschen Rechts die Anwendbarkeit
des § 89b Abs. 1 HGB ausgeschlossen werden.

b) Australien

In Australien gibt es keinen zwingenden, dem deutschen
Recht �hnlichen Ausgleichs- oder Entsch�digungsanspruch
bei Beendigung eines Vertriebsvertrages. Der Vertriebspart-
ner hat jedoch m�glicherweise einen Schadensersatzan-
spruch, falls der Vertriebsvertrag nicht fristgerecht gek�n-
digt wird. Dies ist in den F�llen von Bedeutung, in denen der
Vertriebsvertrag keine ausdr�ckliche K�ndigungsfrist ent-
h�lt. In diesem Fall gehen australische Gerichte davon aus,
dass der Vertriebsvertrag nur unter Ber�cksichtigung einer
angemessenen Frist gek�ndigt werden kann. Angemessen
ist eine K�ndigungsfrist dann, wenn sie dem Vertriebspart-
ner erm�glicht, laufende Gesch�fte noch ordnungsgem�ß
abwickeln zu k�nnen. Ein dar�ber hinausgehender Entsch�-
digungsanspruch besteht nur dann, wenn er vertraglich ver-
einbart wurde.

c) Fazit

Auch wenn die australische Rechtsposition auf den ersten
Blick f�r das Unternehmen attraktiver erscheint, muss be-
r�cksichtigt werden, dass ein Vertriebspartner, der weder
durch einen Ausgleichsanspruch noch durch eine lange Ver-
tragsdauer oder K�ndigungsfrist gesch�tzt wird, auch nur
ein geringes Interesse an einer langfristigen Marktentwick-
lung und am Aufbau eines umfangreichen Betriebsnetzes
haben d�rfte. Insofern bietet sich die Wahl australischen
Rechts unter diesem Aspekt wohl nur dann an, wenn der
Handelsvertreterausgleichsanspruch nicht auch ohnehin
nach deutschem Recht abdingbar ist, d.h. der Vertriebspart-
ner auch innerhalb der Europ�ischen Union oder des Euro-
p�ischen Wirtschaftsraumes t�tig ist.
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1 Zu den praktischen Auswirkungen der am 5. 8. 2009 in Kraft getretenen
�nderung des § 89 b Abs. 1 HGB siehe Semler, BB 2009, 2327; Thume,
BB 2009, 2490; Steinhauer, EuZW 2009, 887.

2 U. a. BGH, 2. 7. 1987 – I ZR 188/85, NJW-RR 1998, 42; BGH, 6. 10.
1993 – VIII ZR 172/92, NJW-RR 1994, 99; BGH, 1. 12. 1993 – VIII ZR
41/93, NJW 1994, 657.

3 Eingehend zur Problematik der Anwendbarkeit des § 89 b HGB auf
Franchisesysteme K�stner, in: K�stner/Thume, Handbuch des gesamten
Außendienstrechts, Band 2, 8. Auflage 2008, Kap. II, Rdnr. 115 ff.
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EWR t�tig wird, ist Semler, in: Martinek/Semler/Habermeier, Handbuch
des Vertriebsrechts, 2. Aufl. 2003, § 15, Rdnr. 55.

5 OLG M�nchen, 20. 11. 2002 – 7 U 5609/01, RIW 2003, 302; OLG M�n-
chen, 11. 1. 2002 – 23 U 4416/01, RIW 2002, 319; a. A. Kindler, RIW
1987, 660.



2. Vertriebskartellrecht

a) Deutschland

Vertriebsvertr�ge enthalten ganz �berwiegend Wettbewerbs-
verbote, die dem Vertriebspartner des Unternehmens bei-
spielsweise untersagen, Wettbewerbsprodukte zu vertreiben
oder gar f�r Wettbewerber t�tig zu werden. In F�llen, in de-
nen dem Vertriebspartner ein bestimmtes Vertragsgebiet zu-
gewiesen ist, ist auch die Verpflichtung des Unternehmers,
keine weiteren Vertriebspartner in diesem Gebiet einzuset-
zen, als �blich zu bezeichnen. In diesem Zusammenhang
stellt sich stets die Frage nach der kartellrechtlichen Zul�s-
sigkeit solcher wettbewerbsbeschr�nkenden Vereinbarun-
gen. Die Regelung des § 1 GWB findet unabh�ngig von ei-
ner Rechtswahl immer dann Anwendung, wenn die Wettbe-
werbsbeschr�nkung Auswirkungen in Deutschland hat.6

Gleiches gilt f�r die Regelung gem�ß Art. 101 des Vertrages
�ber die Arbeitsweise der Europ�ischen Union (AEUV)7,
die dann zur Anwendung kommt, wenn die Wettbewerbsbe-
schr�nkung tendenziell innergemeinschaftliche Handels-
str�me ver�ndern kann. Dies ist im Einzelfall nicht immer
leicht festzustellen, denn nicht jede wettbewerbsbeschr�n-
kende Vereinbarung zwischen deutschen und australischen
Unternehmen wirken sich auf die Handelsstr�me innerhalb
des europ�ischen Marktes aus, selbst wenn sie Auswirkun-
gen auf den deutschen Markt haben.8 Finden sowohl § 1
GWB als auch Art. 101 AEUV dem Grunde nach Anwen-
dung, verdr�ngt die Regelung des Art. 101 AEUV die deut-
sche Norm.9

Problematisch ist die Anwendbarkeit des deutschen bzw. eu-
rop�ischen Kartellverbots auf das Rechtsverh�ltnis zwi-
schen Unternehmer und Handelsvertreter. Zwar gilt ein
Handelsvertreter als Unternehmen im Sinne des § 1 GWB,10

so dass auch wettbewerbsbeschr�nkende Vereinbarungen
zwischen ihm und dem Unternehmer grunds�tzlich der kar-
tellrechtlichen Kontrolle unterliegen. Eine Ausnahme ist je-
doch f�r den Bereich der reinen Handelsvertretert�tigkeit
geboten, in dem der Handelsvertreter an die Vorgaben und
Weisungen des Unternehmers gebunden ist. In diesem Fall
ist der Handelsvertreter wirtschaftlich vom Unternehmer ab-
h�ngig, so dass er in Bezug auf seine Handelsvertretert�tig-
keit nicht als selbstst�ndiges Unternehmen beurteilt werden
kann.11 Wettbewerbsbeschr�nkende Vereinbarungen, die
ausschließlich das Absatzgesch�ft und gerade nicht das Ver-
h�ltnis zwischen dem Handelsvertreter und dem Unterneh-
mer betreffen, sind daher dem Anwendungsbereich des
§ 1 GWB bzw. des Art. 101 AEUV entzogen.12 Etwas ande-
res gilt dann, wenn der Handelsvertreter in einem nicht uner-
heblichen Umfang eines oder mehrere finanzielle und kom-
merzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Vertrieb der
Produkte des Unternehmers �bernimmt.13 In diesem Fall
wird er als sog. unechter Handelsvertreter qualifiziert mit
der Folge, dass s�mtliche Wettbewerbsbeschr�nkungen zwi-
schen ihm und dem Unternehmer der kartellrechtlichen
Kontrolle unterliegen.14 Als verbreitete Beispiele seien hier
die �bernahme von Bef�rderungs- und Lagerkosten, die
Haftung f�r Sch�den, Verlust und Verschlechterung der zu
vertreibenden Produkte15 sowie die Verpflichtung des Han-
delsvertreters, in gesch�ftsspezifische R�umlichkeiten oder
Mitarbeiterschulungen zu investieren,16 genannt.17

Die gem�ß § 2 Abs. 2 GWB bzw. Art. 101 Abs. 3 AEUVan-
wendbare sog. Vertikal-GVO18 sieht Ausnahmen zu dem
Kartellverbot vor.19 Danach sind wettbewerbsbeschr�nkende
Vereinbarungen mit Ausnahme der sog. Kernbeschr�nkun-

gen (Art. 4 Vertikal-GVO) von dem Kartellverbot freige-
stellt, wenn der Marktanteil des Lieferanten auf dem rele-
vanten Markt 30% nicht �berschreitet (Art. 3 Abs. 1 Verti-
kal-GVO). Handelt es sich um eine Alleinbelieferungsver-
pflichtung, darf f�r deren Freistellung der Marktanteil des
K�ufers 30% nicht �berschreiten (Art. 3 Abs. 2 Vertikal-
GVO). Ab dem 1. 6. 2010 wird voraussichtlich f�r die frei-
stellungsf�higen Wettbewerbsbeschr�nkungen einheitlich
gefordert werden, dass der Marktanteil beider an der Verein-
barung Beteiligten jeweils 30% nicht �berschreitet.20 Bei
Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern sind zus�tzlich
weitere Voraussetzungen f�r eine Freistellung zu beachten
(vgl. Art. 2 Abs. 4 Vertikal-GVO). Besonderheiten gelten
auch f�r Wettbewerbsverbote, das Verbot, Waren nach Been-
digung der Vereinbarung herzustellen, zu erbringen, zu be-
ziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen sowie f�r das
Verbot, unter Mitgliedern selektiver Vertriebssysteme Mar-
ken bestimmter Wettbewerber nicht zu verkaufen (Art. 5
Vertikal-GVO).

b) Australien

Vertriebsvertr�ge, die dem Vertriebspartner des Unterneh-
mens untersagen, Wettbewerbsprodukte zu vertreiben, ihm
Verkaufspreise vorschreiben oder ihm ein bestimmtes Ver-
tragsgebiet zuweisen, in dem das Unternehmen keine weite-
ren Vertriebspartner einsetzen darf, k�nnen auch gegen aus-
tralisches Kartellrecht verstoßen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des freien Wett-
bewerbs finden sich in Teil IV des Trade Practices Act 1974
(Cth); dort sind insbesondere die Sections 45, 47 und 48 des
Trade Practices Act von Bedeutung. Sie enthalten Bestim-
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6 § 130 Abs. 2 GWB; hierzu ausf�hrlich Stockmann, in: Loewenheim/
Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, 2. Aufl. 2009, § 130 GWB
Rdnr. 39 ff.

7 Entspricht Art. 81 EG-Vertrag i. d. bis zum 30. 11. 2009 g�ltigen Fas-
sung.

8 Allgemein hierzu Gippini-Fournier/Mojzesowicz, in: Loewenheim u. a.
(Fn. 6), Art. 81 Abs. 1 EG Rdnr. 193.

9 Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. 12. 2002,
AblEG 2003 L 1/1.

10 Zimmer, in: Immenga/Mestm�cker, Wettbewerbsrecht GWB, 4. Aufl.
2007, § 1 Rdnr. 55.

11 BGH, 15. 12. 1967 – KZR 6/66, GRUR 1968, 654, 658; BGH, 15. 4.
1986 – KVR 3/85, GRUR 1986, 750 f.

12 Hiervon geht auch der EuGH in Anlehnung an die von der Europ�ischen
Kommission ver�ffentlichen Leitlinien f�r vertikale Beschr�nkungen
(AblEG 2000 C 291/01) aus; vgl. EuGH, 11. 9. 2008 – C-279/06, EuZW
2008, 668; EuGH, 14. 12. 2006 – C-217/05, GRUR 2007, 437.

13 Gem�ß den Entwurfs-Leitlinien der Europ�ischen Kommission (vgl. un-
ten Fn. 20) sollen ab dem 1. 6. 2010 drei und nicht wie bislang zwei Ar-
ten von finanziellen und gesch�ftlichen Risiken in die Beurteilung eines
Handelsvertretervertrages mit einfließen. Danach wird zus�tzlich ge-
pr�ft werden m�ssen, ob der Handelsvertreter Risiken aus einer Zusatz-
t�tigkeit zu tragen hat, die f�r den Vertrieb der Produkte des Unterneh-
mers nicht unerl�sslich ist; vgl. Rdnr. 16 der Entwurfs-Leitlinien der Eu-
rop�ischen Kommission.

14 Rdnr. 15 f. der Leitlinien f�r vertikale Bestimmungen der Europ�ischen
Kommission (Fn. 12).

15 EuGH, 11. 9. 2008 – C-279/06, EuZW 2008, 668.
16 Rdnr. 16 der Leitlinien f�r vertikale Bestimmungen der Europ�ischen

Kommission (Fn. 12).
17 Eine ausf�hrliche �bersicht zu den f�r die Risikotragung entscheiden-

den Kriterien findet sich bei Nolte, in: Langen/Bunte, Komm. zum dt.
und europ. KartellR, Bd. 2, 10. Aufl. 2006, Art. 81 Fallgr., Rdnr. 770 ff.

18 Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission vom 22. 12. 1999,
AblEG 1999 L 336/21.

19 F�r die Freistellung von wettbewerbsbeschr�nkenden Vereinbarungen
im KFZ-Sektor siehe die gem�ß Art. 2 Abs. 5 Vertikal-GVO vorrangig
geltende Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der Kommission vom 31. 7.
2002, AblEG 2002 L 203/30.

20 Vgl. Art. 3 des Entwurfs der Kommission der EG; abrufbar unter: http://
ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/
draft_regulation_de.pdf.



mungen,diedenWettbewerbsch�tzenundf�rdernsollen, ins-
besondere das Verbot von wettbewerbsfeindlichen Vertr�gen,
Arrangements und Absprachen, Preis- und andere Kartellen,
Monopolisierung und Missbrauch der Marktstellung, wettbe-
werbsfeindlichen Zusammenschl�ssen, Verkaufspreisbin-
dungen und -absprachen sowie Sekund�rboykotten, die den
Wettbewerb beeinflussen. Da ein Handelsvertreter keine Ver-
tr�ge im eigenen Namen eingeht, erf�llt der Handelsvertreter
in seiner Person h�ufig nicht die spezifischen Tatbestandsvo-
raussetzungen der jeweiligen Kartellverbotsbestimmungen.
Grunds�tzlich ist jedoch zu beachten, dass das australische
Vertriebskartellrecht auch auf Handelsvertreter Anwendung
findet. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Verh�ltnisses mit
dem Unternehmer als auch des Verh�ltnisses mit den Kunden,
da das australische Kartellrecht grunds�tzlich jede Form von
ArrangementsundAbsprachenerfasst.

aa) Exklusivvereinbarungen

Section 45 Abs. 2 besagt, dass eine Gesellschaft keine Ver-
tr�ge, Arrangements oder Absprachen eingehen darf, die
eine Ausschließlichkeitsbestimmung („exclusionary provi-
sion“) enthalten oder die den Zweck21 oder die tats�chliche
oder m�gliche22 Wirkung einer wesentlichen Wettbewerbs-
beschr�nkung23 haben. Obwohl der Ausdruck „Kartell“ von
dieser Bestimmung nicht verwendet wird, handelt es sich
hierbei um das klassische Verbot von Kartellabsprachen
zwischen Wettbewerbern. Falls das Unternehmen und der
Vertriebspartner miteinander nicht im Wettbewerb stehen,
es sich also um eine vertikale Vereinbarung handelt, findet
diese Bestimmung daher keine Anwendung. In Situationen,
in denen der Vertriebspartner jedoch auch Wettbewerber ist,
muss folglich die jeweilige Bestimmung im Hinblick auf
eine m�gliche Verhinderung oder Beschr�nkung der Liefe-
rung von Waren oder Dienstleistungen gepr�ft werden.

Section 47 Abs. 1 besagt zudem, dass sich eine Gesellschaft
im Handels- und Wirtschaftsverkehr nicht auf die Ge-
sch�ftsmethode eines sog. „exclusive dealing“ einlassen
darf. „Exclusive dealing“ bedeutet hierbei generell ein Ver-
halten, bei dem die Lieferung oder der Erwerb von Waren
oder Dienstleistungen von der Einhaltung von Ausschließ-
lichkeitsbedingungen abh�ngig gemacht wird.

bb) Bedingung

In Section 47 Abs. 2 wird die wohl vertriebsrechtlich wich-
tigste Situation der vertikalen Wettbewerbsbeschr�nkungen
beschrieben, bei der eine Gesellschaft einer Person unter der
Bedingung („condition“) Waren oder Dienstleistungen lie-
fert bzw. anbietet oder Nachl�sse oder g�nstige Zahlungs-
ziele gew�hrt bzw. anbietet, dass diese Person keine Waren
oder nur im begrenzten Umfang Waren eines Wettbewerbers
erwirbt. Dabei ist zu beachten, dass die Bedingung gem�ß
Section 47 Abs. 13 jede direkte oder indirekte Bedingung
umfasst, auch wenn deren Existenz oder Natur sich nur
durch R�ckschluss feststellen l�sst. Auf die rechtliche
Durchsetzbarkeit kommt es bei der Beurteilung nicht an.
Die Bedingung muss dem Vertriebspartner nicht vom Unter-
nehmen aufgezwungen sein, sondern kann auch auf Vor-
schlag des Vertriebspartners oder einer dritten Seite erfol-
gen. Das gesetzgeberische Augenmerk ist daher auf die Ver-
bindung von Lieferung und Bedingung gerichtet und nicht
auf den Ursprung oder die Herkunft der Bedingung.24

Auch wenn der Begriff „Bedingung“ in der Rechtspre-
chungspraxis der australischen Gerichte sehr weit ausgelegt

wird, hat die schlichte Tatsache, dass die Waren oder Dienst-
leistungen eines Wettbewerbers als Konsequenz der Hand-
lungen der Parteien ausgeschlossen wurden, nicht automa-
tisch zur Folge, dass die Lieferung aufgrund einer unzul�ssi-
gen Bedingung ausgeschlossen wurde.25

Es ist weiter zu beachten, dass das Verbot von Wettbewerbs-
beschr�nkungen in Section 47 nicht nur vom Unternehmen
durch Lieferung unter einer Bedingung bzw. durch Verwei-
gerung der Lieferung, weil der Vertriebspartner die wettbe-
werbsbeschr�nkende Bedingung nicht akzeptiert, verletzt
werden kann.26 Umgekehrt kann auch der Vertriebspartner
die Bestimmung verletzen, indem er vom Unternehmen Wa-
ren oder Leistungen unter der Bedingung erwirbt, dass das
Unternehmen keine Wettbewerber des Vertriebspartners be-
liefert oder aber den Erwerb vom Unternehmen mit der Be-
gr�ndung verweigert, dass das Unternehmen auf Beliefe-
rung des Wettbewerber besteht.27

Damit ein Verhalten als ein Verstoß gegen Section 47 gewer-
tet werden kann, muss es eine wettbewerbsbeschr�nkende
Wirkung haben („substantially lessen competition“).28 Der
Ausdruck „substantial“ ist unbestimmt und kann jede Wir-
kung von massiver bis minimaler oder lediglich mehr als no-
mineller Beeintr�chtigung umfassen. Die australische
Rechtsprechung macht die Bedeutung des Begriffs vom je-
weiligen Einzelfall abh�ngig,29 so dass auch hier stets eine
individuelle Pr�fung zu erfolgen hat.

Exklusivvertriebsvertr�ge, die entweder dem Unternehmen
untersagen, andere Vertragspartner im Vertriebsgebiet zu er-
nennen, oder dem Vertriebspartner untersagen, Waren oder
Dienstleistungen von Wettbewerbern anzubieten, k�nnen
daher einen kartellrechtlichen Verstoß begr�nden. Der
Marktanteil im relevanten Marktsegment ist auch im austra-
lischen Recht ein Ansatzpunkt f�r die Beurteilung, ob die
Exklusivit�t wettbewerbsbeschr�nkende Auswirkungen ha-
ben kann. Dar�ber hinaus werden auch andere Aspekte zur
Beurteilung herangezogen, wie zum Beispiel Markteintritts-
schwellen und die Schwierigkeiten f�r Abnehmer, Wettbe-
werbsprodukte zu erwerben oder Wettbewerber anderer Ver-
triebspartner zu finden. Insbesondere in Nischenm�rkten
sind daher Exklusivvertriebsvertr�ge sehr genau zu pr�fen.

216 RIW Heft 4/2010 Kobras/Steinhauer, Vertriebsvertr�ge mit Australien

21 News Limited v South Sydney District Rugby League Football Club Ltd
[2003] 200 ALR 157.

22 Tillmanns Butcheries Pty Limited v Australian Meat Industry Emp-
loyees’ Union [1979] 42 FLR 331.

23 ASX Operations Pty Limited v Pont Data Australia [1990] 27 FCR 460,
470.

24 Re Ku-ring-gai Co-operative Building Society (Nr. 12) Ltd [1978] 36
FLR 134,167.

25 Monroe Topple & Associates Pty Limited v The Institute of Chartered
Accountants in Australia [2002] FCAFC 197. In diesem Fall �nderte die
Beklagte, eine Berufsvereinigung von Steuerberatern und Wirtschafts-
pr�fern, das Kursmaterial f�r die Aufnahmepr�fung als Mitglied der
Vereinigung mit der Folge, dass die Kl�gerin als Lieferantin von Kurs-
material ausschied. Das Gericht befand, dass der Ausschluss der Kl�ge-
rin, die das neue Kursmaterial nicht anbieten konnte, lediglich Konse-
quenz, nicht aber Zweck der �nderung und damit zul�ssig war.

26 Section 47 Abs. 2 Trade Practices Act 1974.
27 Section 47 Abs. 3 Trade Practices Act 1974.
28 Diese Tatbestandsvoraussetzung �hnelt der im deutschen und europ�-

ischen Recht geforderten Voraussetzung der Sp�rbarkeit im Rahmen des
§ 1 GWB bzw. Art. 101 AEUV (= Art. 81 EGVa. F.); vgl. hierzu ausf�hr-
lich Nordemann, in: Loewenheim u. a. (Fn. 6), § 1 GWB Rdnr. 141 ff.

29 Radio 2UE Sydney Pty Limited v Stereo FM Pty Limited [1982] 62 FLR
437; Dandy Power Equipment Pty Limited v Mercury Marine Pty Limi-
ted [1982] 64 FLR 238.



cc) Third Line Forcing

Des Weiteren verbieten Section 47 Abs. 6 und 7 das sog.
„third line forcing“. Hierbei handelt es sich um ein Verhal-
ten, bei dem ein Unternehmen einen Kunden unter der Be-
dingung beliefert, dass dieser auch Waren oder Dienstleis-
tungen eines Dritten erwirbt. Dies wird im Vertriebsrecht
insbesondere dann relevant, wenn zum Beispiel zwei Her-
steller komplement�rer Produkte, die den gleichen Kunden-
kreis ansprechen, gemeinsam einen Vertriebspartner suchen
und die Ernennung des Vertriebspartners davon abh�ngig
machen, dass er beide Unternehmen vertritt. Die Bestim-
mungen kommen jedoch nur dann zur Anwendung, wenn es
sich bei den Unternehmen um unabh�ngige Unternehmen
handelt; Unternehmen einer Konzerngruppe sind von die-
sem Verbot nicht betroffen.

dd) Preisbindung

Ferner untersagt Section 48 Verkaufspreisbindungen und
-absprachen. Diesem gesetzlichem Verbot unterfallen nicht
nur ausdr�ckliche vertragliche Bestimmungen, die einem
Vertriebspartner untersagen, Waren oder Dienstleistungen
unter einem vom Unternehmen bestimmten Preis anzubie-
ten, sondern auch jedes Verhalten, das einen Vertriebspart-
ner beeinflussen kann, Waren oder Dienstleistungen nicht
unter einem vom Unternehmen vorgeschlagenen Preis anzu-
bieten. Selbst die Nennung sog. unverbindlicher Richtpreise
birgt daher die Gefahr, als wettbewerbswidrige Verkaufs-
preisbindung eingesch�tzt zu werden.

ee) Rechtsfolgen

Das Gesetz sieht f�r Verst�ße neben m�glichen Schadenser-
satzanspr�chen auch Geldbußen in Millionenh�he vor. So
befand das von der Kartellbeh�rde angerufene Bundesge-
richt, dass „die Geldbuße im Verh�ltnis zu der Planung, mit
der der Beklagte die Bestimmung des Gesetzes verletzt, eine
wirkliche Strafe darstellen muss. Sie soll hoch genug sein,
um eine abschreckende Qualit�t zu haben, und es sollte ei-
nem bewusst sein, dass das Gesetz in einem wirtschaftlichen
Umfeld operiert, in dem Abschreckungen von Personen, die
das Gesetz brechen, wahrscheinlich nicht erreicht werden,
wenn die Strafen nicht realistisch sind“.30

c) Fazit

Auch wenn grunds�tzlich die Ans�tze und Ziele des deut-
schen und australischen Kartellrechts durchaus vergleichbar
sind, unterscheiden sie sich in Detailfragen oft ganz erheb-
lich. Ein Unternehmen kann mithin nicht davon ausgehen,
dass Wettbewerbsbeschr�nkungen, die in Deutschland zu-
l�ssig sind, auch in Australien einer rechtlichen Pr�fung
standhalten. Es ist daher in jedem Fall zu empfehlen, vor
Abschluss eines Vertriebsvertrages stets die jeweiligen kar-
tellrechtlichen Landesbestimmungen in die Beurteilung mit
einzubeziehen.

3. Eigentumsvorbehalt

a) Deutschland

Das deutsche Recht regelt in § 449 BGB die Rechtsfolgen
eines einfachen Eigentumsvorbehalts. Dieser sowie alterna-
tiv ein erweiterter oder verl�ngerter Eigentumsvorbehalt
sind in Vertragsh�ndlervertr�gen g�ngig. Die Frage der
Wirksamkeit solcher Regelungen in Allgemeinen Ge-
sch�ftsbedingungen ist ebenfalls bereits h�chstrichterlich
gekl�rt.31 Bislang nicht abschließend gekl�rt ist die Wirk-

samkeit eines sog. umgekehrten Konzernvorbehalts in
Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen. Danach soll das Ei-
gentum an den verkauften Waren erst dann auf den K�ufer
�bergehen, wenn s�mtliche Forderungen des Verk�ufers ge-
gen�ber dem K�ufer und gegen�ber den mit dem K�ufer
verbundenen Unternehmen erf�llt wurden.32

Im internationalen Rechtsverkehr beurteilt sich der Eigen-
tums�bergang nach dem Recht desjenigen Staates, in dem
sich die Sache befindet (Art. 43 Abs. 1 EGBGB). Demnach
bestimmen sich die Voraussetzungen und dinglichen Wir-
kungen eines Eigentumsvorbehalts vom Grenz�bertritt ins
Bestimmungsland an nach dessen Vorschriften.33 Verkauft
daher ein deutsches Unternehmen an seinen australischen
Vertriebspartner Waren unter Eigentumsvorbehalt und be-
finden sich diese Waren zum avisierten Zeitpunkt des Eigen-
tums�bergangs in Australien, bestimmt sich die Wirksam-
keit des Eigentumsvorbehalts ausschließlich nach australi-
schem Recht.

b) Australien

Das australische Recht kennt sowohl den einfachen als auch
den verl�ngerten Eigentumsvorbehalt. Die Vereinbarung ei-
nes einfachen Eigentumsvorbehalts ist auch nach australi-
schem Recht unproblematisch. Voraussetzung ist nat�rlich
eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien, die
�blicherweise in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen er-
folgt. Da es im australischen Recht keine den Bestimmungen
der §§ 946ff. BGB vergleichbare Regelungen gibt, wirkt ein
im �brigen wirksam erkl�rter Eigentumsvorbehalt dann
nicht, wenn der Verkaufsgegenstand seine Eigenschaft als
selbstst�ndiger Gegenstand verliert. Ein Eigent�mer vonver-
schiedenen Verkaufsgegenst�nden, die Bestandteil eines neu-
enGesamtgegenstandeswerden,wirddaher nichtEigent�mer
oder Miteigent�mer des Gesamtgegenstandes; Eigent�mer
wird ausschließlich deren Hersteller. Dar�ber hinaus enthal-
ten die landesrechtlichen Bestimmungen der verschiedenen
Sale of Goods Acts den §§ 932ff. BGB vergleichbare Bestim-
mungen, nach denen ein gutgl�ubiger Erwerber trotz eines
wirksamen Eigentumsvorbehalts Eigentum an den Verkaufs-
gegenst�nden erwerben kann. Insbesondere in Fallkonstella-
tionen, indenenderWeiterverkaufderunterEigentumsvorbe-
halt gelieferten Waren Gesch�ftszweck ist, wird eine Eigen-
tumsvorbehaltsklausel oft so ausgelegt, dass der Eigentums-
vorbehalt aufgegebenwird, wenn der Vertriebspartner im nor-
malen Gesch�ftsverkehr die Ware weiterver�ußert. Falls dies
– typischerweise in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen –
ausdr�cklich vereinbart wurde, kann das Unternehmen je-
doch einen Anspruch auf den Verkaufserl�s erwerben. Dies
geschieht durch Abtretung und Schaffung eines Treuhandver-
h�ltnisses zwischen Unternehmen und Vertriebspartner, das
bewirkt, dass der Vertriebspartner den Verkaufserl�s nur treu-
h�nderisch f�r das Unternehmen empf�ngt. Praktische Be-
deutung hat dies jedoch fast ausschließlich in F�llen, in denen
die Kunden des Vertriebspartners ausstehende Zahlungsver-
pflichtungen haben und das Unternehmen Zahlung an sich
fordernkann, da eine Vermischung einer Zahlungmit anderen
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30 TPC v Stihl Chain Saws (Aust) Pty Limited [1978] ATPA 40-091.
31 BGH, 9. 2. 1994 – VIII ZR 176/92, NJW 1994, 1154 (erweiterter Eigen-

tumsvorbehalt); BGH, 20. 3. 1985 – VIII ZR 342/83, NJW 1985, 1836
(verl�ngerter Eigentumsvorbehalt).

32 Unzul�ssig ist der Vorbehalt, nach dem das Eigentum auf den K�ufer
erst dann �bergeht, wenn dieser s�mtliche Forderungen des Verk�ufers
und der mit diesem verbundenen Unternehmen erf�llt hat, § 449 Abs. 3
BGB.

33 Thorn, in: Palandt, BGB, 69. Aufl. 2010, Art. 43 EGBGB Rdnr. 8.



Geldern durch Eingang auf einem allgemeinen Gesch�fts-
konto des Vertriebspartners den Nachweis, dass es sich bei ei-
nem bestimmten Betrag um das Geld des Unternehmens han-
delt („Tracing“),unm�glichmacht.

c) Fazit

Die Vereinbarung eines einfachen oder verl�ngerten Eigen-
tumsvorbehalts ist im deutsch-australischen Rechtsverkehr
unproblematisch m�glich. Fraglich bleibt jedoch, ob dieses
Sicherungsmittel tats�chlich geeignet ist, Forderungen eines
deutschen Unternehmens gegen�ber seinem Vertriebspart-
ner in Australien zu sichern. Bedenkt man, dass aufgrund
der enormen geographischen Distanz der Zugriff auf einen
Gegenstand grunds�tzlich nur unter schwierigen Umst�nden
m�glich sein d�rfte, empfiehlt sich u. E. eher die Wahl ande-
rer Sicherungsmittel, wie z.B. einer Bankb�rgschaft.

4. Vertragsstrafen

a) Deutschland

Die Vertragsstrafe im Sinne von § 339 BGB ist im Rechts-
verkehr ein g�ngiges Mittel f�r F�lle, in denen die Einhal-
tung vertraglicher Verpflichtungen f�r eine Partei besonders
wichtig ist. Ihre generelle Zul�ssigkeit ist unter Zugrundele-
gung deutschen Rechts unbestritten. Problematisch k�nnen
Vertragsstrafenvereinbarungen zwischen Kaufleuten jedoch
in Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen sein. Dabei sind eine
Vielzahl von h�chstrichterlichen Entscheidungen f�r die Be-
urteilung bzw. Erstellung einer Vertragsstrafenregelung zu
ber�cksichtigen. So muss sich die H�he der Vertragsstrafe
grunds�tzlich an der voraussichtlichen Schadensh�he orien-
tieren,34 in einem angemessenen Verh�ltnis zur Schwere der
Pflichtverletzung stehen35 und darf f�nf Prozent des Netto-
wertes des jeweiligen Rechtsgesch�fts nicht �berschreiten.36

Im Rahmen von Handelsvertretervertr�gen wurden zudem
Vertragsstrafen in H�he von 250 e f�r jede nicht weitergelei-
tete Anschrift eines Vertragspartners37 sowie in H�he von
10000 e f�r die Abwerbung von Mitarbeitern38 als mit § 307
BGB konform beurteilt.

b) Australien

Die Vereinbarung von Konventionalstrafen f�r den Fall einer
Zuwiderhandlung gegen Regelungen des Vertriebsvertrags
verst�ßt nach australischem Recht gegen die �ffentliche Ord-
nung und ist daher nicht gerichtlich durchsetzbar. In Aus-
tralien ist es daher g�ngige Praxis, statt einer Konventional-
strafe einen pauschalierten Schadensersatzanspruch („liqui-
dated damages“) zu vereinbaren. Hierbei ist jedoch zu beden-
ken, dass ein pauschalierter Schadensersatzanspruch nur den
Zweck haben darf, eine anderenfalls komplizierte Schadens-
berechnung durch eine vereinfachte Schadensberechnung zu
ersetzen. Eine Partei, die sich auf einen pauschalierten Scha-
densersatzanspruch beruft, muss daher in der Lage sein nach-
zuweisen, dass ihr grunds�tzlich ein Schaden entstanden ist
und die gew�hlte Berechnungsmethode eine Relation zwi-
schen Vertragsbruch undm�glichem Schadenaufzeigt.

c) Fazit

Auch wenn die Vereinbarung einer Vertragsstrafenregelung
in den seltensten F�llen entscheidend f�r die Frage sein
d�rfte, ob ein Vertriebsverh�ltnis deutschem oder australi-
schem Recht mittels Rechtswahl unterworfen werden sollte,
so ist dies doch ein weiterer Beleg daf�r, dass sich die einzel-
nen Rechtsordnungen in vielen Detailfragen unterscheiden.

5. Rechtswahl

a) Deutschland

Gem�ß Art. 4 Abs. 1 lit. f der Verordnung (EG) 593/2008
(nachfolgend „Rom-I“ genannt) unterliegt ein Vertriebsver-
trag, der nach dem 17. 12. 2009 geschlossen wird, dem
Recht desjenigen Staates, in dem der Vertriebsh�ndler sei-
nen gew�hnlichen Aufenthalt hat. F�r Vertriebsvertr�ge, die
bis zum 17. 12. 2009 geschlossen wurden, gilt weiterhin
Art. 28 Abs. 1 EGBGB, wonach das Recht desjenigen Staa-
tes zur Anwendung kommt, mit dem es die engste Verbin-
dung aufweist. Bei Vertriebsvertr�gen ist hierf�r die charak-
teristische Leistung des jeweiligen Vertrages entscheidend
(Art. 28 Abs. 2 EGBGB). Diese erbringt bei einem Handels-
vertretervertrag grunds�tzlich der Handelsvertreter, so dass
gem�ß Art. 28 Abs. 2 Satz 2 EGBGB der Niederlassungsort
des Handelsvertreters maßgebend ist;39 Gleiches gilt auch
f�r den Vertragsh�ndler.40 Mit der Geltung von Rom-I ist da-
her eine �nderung gegen�ber der bisherigen Geltung des
EGBGB in Bezug auf Handelsvertreter- und Vertragsh�nd-
lervertr�ge nicht verbunden. Anderes gilt f�r die Frage des
anzuwendenden Rechts im Falle des Franchise. So ist unter
Geltung des Art. 28 EGBGB wiederum entscheidend, wel-
che Partei die vertragscharakteristische Leistung erbringt.
Dies kann bei Waren- und Dienstleistungsfranchise jedoch
unterschiedlich beurteilt werden.41 Gem�ß Art. 4 Abs. 1
lit. e Rom-I wird nunmehr einheitlich an den gew�hnlichen
Aufenthalt des Franchisenehmers angekn�pft.

Das deutsche Recht sieht gem�ß Art. 3 Abs. 1 Rom-I die
M�glichkeit vor, den jeweiligen Vertriebsvertrag dem Recht
zu unterstellen, auf das sich die Vertragsparteien geeinigt ha-
ben.42 Zwingende Vorschriften des ohne Rechtswahl gelten-
den Rechts k�nnen hierdurch selbstverst�ndlich nichtumgan-
gen werden (vgl. Art. 4 Abs. 3 Rom-I). Im Rahmen von Ver-
triebsvertr�gen betrifft dies insbesondere kartellrechtliche
Fragestellungen. Befindet sich daher die (Haupt-) Niederlas-
sung des Vertriebspartners in Australien, ist trotz des nach ei-
ner Rechtswahl anwendbaren deutschen Rechts das australi-
sche Kartellrecht in die rechtliche Beurteilung mit einzube-
ziehen.

b) Australien

Basierend auf englischem Common Law43 geht das australi-
sche Rechtssystem von der Pr�misse aus, dass Parteiautono-
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34 BGH, 3. 4. 1998 – V ZR 6/97, NJW 1998, 2600, 2602. Wird in einer Ver-
tragsstrafenvereinbarung f�r die Verletzung unterschiedlicher Vertrags-
pflichten des Vertragsh�ndlers jeweils ein und derselbe Betrag vorge-
sehen, ohne nach Art, Gewicht und Dauer des Verstoßes zu unterschei-
den, so ist diese Regelung nur dann wirksam, wenn der Betrag auch an-
gesichts des typischerweise geringsten Vertragsverstoßes noch ange-
messen ist; BGH, 7. 5. 1997 – VIII ZR 349/96, NJW 1997, 3233.

35 BGH, 21. 3. 1990 – VIII ZR 196/89, DB 1990, 1323. Insbesondere ist
auch die Ankn�pfung an ein Verschulden des Vertragspartners Voraus-
setzung f�r die wirksame Vereinbarung einer Vertragsstrafe in Allge-
meinen Gesch�ftsbedingungen; vgl. OLG Celle, 25. 9. 1987 – 2 U 267/
86, NJW-RR 1988, 946, 947.

36 BGH, 23. 1. 2003 – VII ZR 210/01, NJW 2003, 1805.
37 BGH, 28. 1. 1993 – I ZR 294/90, NJW 1993, 1786, 1787 f.
38 OLG M�nchen, 26. 1. 1994 – 7 U 5841/93, NJW-RR 1994, 867, 868.
39 BGH, 12. 5. 1993 – VIII ZR 110/92, NJW 1993, 2753, 2754.
40 OLG D�sseldorf, 11. 7. 1996 – 6 U 152/95, NJW-RR 1997, 822.
41 Vgl. hierzu Martiny, in: M�Ko/BGB, 4. Aufl. 2006, Art. 28 EGBGB

Rdnr. 230 m. w. N.; ohne Unterscheidung Oechsler (Fn. 4), § 60,
Rdnr. 22.

42 Zur Zul�ssigkeit einer Rechtswahlklausel in Allgemeinen Gesch�ftsbe-
dingungen siehe Kindler, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB,
2. Aufl. 2008, § 92 c Anh. Rdnr. 6 ff.

43 Printing and Numerical Registering Company v Sampson [1875] LR 19
Eq 462, 465.



mie und Vertragsfreiheit Attribute einer freien Gesellschaft
sind. Vertragsfreiheit bedeutet hierbei nicht nur das grund-
s�tzliche Recht, Vertr�ge abzuschließen, sondern auch, die
einzelnen Vertragsbedingungen zu bestimmen. Dies umfasst
u.a. die Freiheit einer Rechtswahl. Nach australischem
Recht findet daher auf ein Vertragsverh�ltnis dasjenige
Recht Anwendung, das die Parteien bestimmt haben. Fehlt
eine ausdr�ckliche Regelung des anzuwendenden Rechts,
ist die Intention der Parteien objektiv zu beurteilen, d.h. aus
den �brigen Vertragsbestimmungen selbst oder den Umst�n-
den des Vertragsschlusses zu entnehmen.

Die kategorische Aussage von Lord Atkin in einer Entschei-
dung aus dem Jahre 1937, dass eine ausdr�ckliche Rechts-
wahl durch die Parteien f�r die Gerichte abschließend und
bindend sei,44 wurde schon kurz darauf von einer weiteren
Entscheidung des englischen Privy Council des House of
Lords45 modifiziert. In dieser Entscheidung, die auch von
Lord Atkin mitgetragen wurde, befand das Gericht, dass eine
Rechtswahl, auch wenn sie grunds�tzlich im Ermessen der
Parteien st�nde, legal und in gutem Glauben handelnd ge-
troffen werden muss und dabei nicht gegen die �ffentliche
Ordnung verstoßen darf, um wirksam zu sein.

Obwohl der Privy Council seit nunmehr �ber dreißig Jahren
keine australische Rechtsprechungskompetenz hat, wird die
englische Position nach wie vor in Australien akzeptiert,46

soweit die Rechtswahl nicht offensichtlich missbr�uchlich
ist. Es ist jedoch zu beachten, dass auch nach australischem
Recht die Wahl eines fremden Rechts nicht zum Ausschluss
zwingender australischer gesetzlicher Bestimmungen f�h-
ren kann.

c) Fazit

Das Unternehmen und der Vertriebspartner sind sowohl
nach deutschem als auch nach australischem Recht grund-
s�tzlich in der Lage zu bestimmen, welches Recht auf ihr
Vertriebsverh�ltnis Anwendung finden soll.

6. Gerichtsstand

a) Deutschland

Die Zul�ssigkeit der Wahl des Gerichtsstandes bestimmt
sich nach Art. 23 EuGVVO, sofern eine der Vertragsparteien
ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat hat. Demnach sind Ge-
richtsstandsvereinbarungen auch bei Wahl deutschen Rechts
nicht gem�ß § 38 ZPO formfrei m�glich, sondern stets
schriftlich bzw. m�ndlich mit schriftlicher Best�tigung zu
schließen.

Hingegen ist die Wahl des Gerichtsstandes f�r Verfahren,
welche die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen zum
Gegenstand haben, die ein Gericht des Mitgliedstaates, in
dessen Hoheitsgebiet die Zwangsvollstreckung durchge-
f�hrt werden soll oder durchgef�hrt worden ist, nicht m�g-
lich (vgl. Art. 23 Abs. 5 i.V.m. Art. 22 Ziff. 5 EuGVVO).

b) Australien

Das Prinzip der Vertragsfreiheit umfasst nach australischer
Vorstellung grunds�tzlich auch das Recht der Parteien, ver-
traglich einen Gerichtsstand zu vereinbaren. Eine Gerichts-
standsvereinbarung begr�ndet jedoch im Regelfall nur ei-
nen zus�tzlichen und keinen ausschließlichen Gerichts-
stand, da es nach einem in Australien geltenden juristi-
schen Grundsatz den Parteien verwehrt ist, einem Gericht

durch eine vertragliche Abrede die Rechtsprechungskom-
petenz zu entziehen.47 Dieser Grundsatz dient in erster Li-
nie dazu, Vereinbarungen zu unterbinden, die Streitf�lle
grunds�tzlich der Entscheidung durch Gerichte entziehen.
Die Gerichtsstandsvereinbarung wird daher nicht per se
durch australische Gerichte akzeptiert, sondern muss einer
�berpr�fung standhalten. Hierbei ist zudem zu beachten,
dass Australien dem �bereinkommen �ber die Anerken-
nung und Vollstreckung ausl�ndischer Schiedsspr�che vom
10. 6. 1958 beigetreten ist und dessen Bestimmungen als
Bundesgesetz umgesetzt hat.48 Durch eine im �brigen
wirksame Schiedsgerichtsvereinbarung kann daher im Re-
gelfall ein Streitfall der Rechtsprechungskompetenz der
Gerichte entzogen werden, da die Partei, die sich auf die
Schiedsgerichtsvereinbarung beruft, einen gesetzlichen
Anspruch auf die Anordnung des Ruhens des Verfahrens
(„stay of proceedings“) hat.

Zudem wird von australischen Gerichten49 das „forum non
conveniens“-Prinzip50 des internationalen Privatrechts ange-
wendet. Die Gerichte k�nnen daher, trotz einer anders lau-
tenden Gerichtsstandsvereinbarung ihre Zust�ndigkeit ab-
lehnen, wenn nach Ansicht des australischen Gerichts Ge-
richte eines anderen Landes geeigneter sind, den Rechts-
streit zu entscheiden. Die australischen Gerichte wenden
hierbei den sog. „clearly inappropriate forum test“ an, wo-
hingegen englische Gerichte den „clearly more appropriate
forum test“ anwenden. Dies bedeutet, dass ein australisches
Gericht seine Zust�ndigkeit nicht deswegen ablehnen kann,
weil ein anderes Gericht f�r die Entscheidung besser geeig-
net w�re, sondern nur dann, wenn das entsprechende Gericht
grunds�tzlich ungeeignet f�r die Entscheidung in dieser Sa-
che ist. Allein die Tatsache, dass die Parteien ein fremdes
Recht gew�hlt haben, reicht jedoch nicht aus, um ein austra-
lisches Gericht zum „clearly inappropriate forum“ zu ma-
chen.

c) Fazit

In deutsch-australischen Vertriebsvertr�gen werden oft-
mals Schiedsvereinbarungen getroffen, da den jeweiligen
Schiedsgerichten die h�here Sachkompetenz zugeschrieben
wird und Schiedsverfahren im Vergleich zu Gerichtsverfah-
ren schneller durchf�hrbar sind. Die Anerkennung ausl�ndi-
scher Schiedsspr�che erfolgt in Deutschland gem�ß § 1061
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44 Rex v Trustee for, etc. Bondholders A.-G [1937] A.C. 500, 529.
45 Vita Food Products Incorporated v Unus Shipping Co. Limited [1939]

A.C. 277, 290.
46 AKAI Pty Ltd v Peoples Insurance Co Limited [1996] HCA 39; Garsec v

His Majesty The Sultan of Brunei [2008] NSWCA 211; Ace Insurance
Ltd v Moose Enterprise Pty Ltd [2009] NSWSC 724.

47 Scott v Avery [1855–1856] 5 HLC 811, 845.
48 International Arbitration Act 1974 (Cth).
49 In Australien gibt es Landes- und Bundesgerichte. Landesgerichte sind

immer dann zust�ndig, wenn es nicht um die Anwendung von Bundes-
recht geht. Bundesgerichte und Landesgerichte stehen mit Ausnahme
des High Court of Australia anders als deutsche Gerichte nicht in einem
�ber-Unterordnungsverh�ltnis. Theoretisch m�sste daher bei einem
Rechtsstreit zwischen einem Unternehmen und einem Vertriebspartner,
bei dem vertragliche und kartellrechtliche Fragen zu entscheiden sind,
sowohl ein Bundes- als auch ein Landesgericht angerufen werden. Aus
Gr�nden der Prozess�konomie wurden durch die sog. Cross-Vesting-Le-
gislation jedoch sowohl die Bundes- als auch die Landesgerichte er-
m�chtigt, �ber einen auf einem Lebenssachverhalt beruhenden Rechts-
streit, bei dem sowohl bundes- als auch landesrechtliche Streitfragen zu
entscheiden sind, zu urteilen. Der Kl�ger hat in diesem Fall das Wahl-
recht, ob er die Angelegenheit beim Bundesgericht oder beim Landesge-
richt anh�ngig macht.

50 Dieses Prinzip findet jedoch keine Anwendung im Anwendungsbereich
des EuGVVO; vgl. EuGH, 1. 3. 2005 – C-281/02, EuZW 2005, 345, 348
= RIW 2005, 292.
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Abs. 1 ZPO i.V.m. dem �bereinkommen �ber die Anerken-
nung und Vollstreckung ausl�ndischer Schiedsspr�che vom
10. 6. 1958, dem Australien und Deutschland beigetreten
sind. In Australien erfolgt die Anerkennung und Vollstre-
ckung gem�ß Section 8 des International Arbitration Act
1974 (Cth).

Entscheidend f�r die Wahl des Gerichtsstands d�rfte jedoch
nicht nur die gr�ßere Sachkompetenz des zu w�hlenden Ge-
richts in Bezug auf das gew�hlte Recht sein, sondern insbe-
sondere auch die M�glichkeit, den vor diesem Gericht erlan-
genden Titel vollstrecken zu k�nnen. Dabei ist zu ber�ck-
sichtigen, dass bei der Zwangsvollstreckung australischer
Titel nach deutschem Recht zun�chst das sog. Exequaturver-
fahren gem�ß § 328 ZPO durchzuf�hren ist,51 womit eine
Verz�gerung der Vollstreckung einhergeht. Dies wiederum
d�rfte daf�r sprechen, den Gerichtsstand nicht nur im Hin-
blick auf die gr�ßere Sachkompetenz in Bezug auf das ge-
w�hlte Recht, sondern insbesondere auch im Hinblick auf
die Durchsetzbarkeit entsprechender Gerichtsentscheidun-
gen zu w�hlen.

III. Zusammenfassung

Anhand der ausgew�hlten und im Zusammenhang mit der
Erstellung von Vertriebsvertr�gen auftretenden Regelungs-
punkte und Rechtsfragen lassen sich grundlegende Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen aus-
machen. Insbesondere das jeweilige Vertriebskartellrecht ist
von seiner Zielrichtung zwar �hnlich, unterscheidet sich je-
doch in Detailfragen und erfordert so in jedem Einzelfall
eine genaue Pr�fung. Bei der Frage, welchem Recht ein Ver-
triebsvertrag unterfallen soll, ist daher entscheidend, wo die
Schwerpunkte der regelungsnotwendigen Beziehung zwi-
schen dem Unternehmen einerseits und dem Vertriebspart-
ner andererseits liegen. Es kann daher deutschen Unterneh-
men nicht per se geraten werden, stets deutsches Recht zu
w�hlen, wie sich insbesondere bei der Frage des Handelsver-
treterausgleichsanspruches zeigt. Dabei sollte jedoch eben-
falls nicht außer Acht gelassen werden, ob die mit der Wahl
australischen Rechts einhergehenden eventuellen Vorteile
den unternehmensinternen Mehraufwand f�r die Verwaltung
eines Rechtsverh�ltnisses unter australischem Recht tat-
s�chlich rechtfertigen. Andere Aspekte, wie z.B. Prozess-
kosten und -dauer, sind ebenso zu ber�cksichtigen wie die
Natur des geltend gemachten Anspruchs und der voraus-

sichtliche Ort der Vollstreckung eines etwaigen Urteils, da
zumindest australische Gerichte ein T�tigwerden ablehnen,
falls sie nicht in der Lage w�ren, ihre Entscheidungen auch
durchzusetzen. Ein deutsches Urteil, das einen australischen
Vertriebspartner zu einer Geldzahlung verurteilt, ist in Aus-
tralien vergleichsweise unproblematisch vollstreckbar.52

Hingegen ist ein deutsches Urteil, das einem australischen
Vertriebspartner aufgibt, in Australien ein bestimmtes Ver-
halten zu unterlassen, nur von �ußerst begrenztem Wert, da
es wom�glich weder in Deutschland noch in Australien53

vollstreckt werden kann.
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Internationales Wirtschaftsrecht

& Gerichtsstand des Erf�llungsorts: Die
Lieferung herzustellender Waren kann
„Verkauf beweglicher Sachen“ nach Art. 5
Nr. 1b EuGVVO sein – Lieferort bei
Versendungskauf

EuGH (4. Kammer), Urteil vom 25. 2. 2010 – Rs. C-381/08;
Car Trim GmbH gegen KeySafety Systems Srl

Tenor

1. Art. 5 Nr. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 44/2001
des Rates vom 22. 12. 2000 �ber die gerichtliche Zust�ndig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen,
dass Vertr�ge �ber die Lieferung herzustellender oder zu er-
zeugender Ware auch bei bestimmten Vorgaben des Auf-
traggebers zu Beschaffung, Verarbeitung und Lieferung der
Ware, ohne dass die Stoffe von diesem zur Verf�gung gestellt
wurden, und auch wenn der Lieferant f�r die Qualit�t und

51 Vgl. hierzu ausf�hrlich Geimer, in: Z�ller, ZPO, 28 Aufl. 2010, § 328
Rdnr. 1 ff.

52 Taylor v Begg [1932] NZLR 286 steht f�r das „common law“-Prinzip,
dass ein ausl�ndisches Urteil in einer actio in personam auf Zahlung ei-
nes festen oder zumindest leicht errechenbaren Betrages gerichtet sein
muss, um vollstreckbar zu sein. Der bundesrechtliche Foreign Judg-
ments Act 1991 (Cth) regelt in Section 6 (2) ausdr�cklich nur die Voll-
streckung sog. „Money Judgments“.

53 Außer in Bezug auf Scheidungsurteile existiert nach australischem
Recht keine gesetzliche Bestimmung, die die Vollstreckung von Nicht-
zahlungsurteilen regelt. Es gibt jedoch Urteile in einer actio in rem, die
keine Zahlungsurteile sind und trotzdem vollstreckt werden k�nnen,
z. B. Herausgabeanspr�che, die auf einem Eigentumstitel begr�ndet
sind.




